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1. Potenzialflächenbeschreibung 

 

Karte 1: Potenzialfläche im Kontext raumordnerischer Festlegungen 1 

                                                      
1 Legende siehe Zeichnerische Darstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 
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Merkmal Beschreibung 
Lage des Gebietes Die Potenzialflächen liegen im nordöstlichen Landkreis Gifhorn, auf dem 

Gebiet der Samtgemeinde Brome, südwestlich des Fleckens Brome, westlich 
der Ortschaft Zicherie, nördlich der Ortschaft Parsau, nordöstlich der Ortschaft 
Bergfeld, östlich der Ortschaften Tülau und Voitze. 

Erweiterung eines 
bestehenden oder 
mögliche 
Neufestlegung eines 
VR/EG WEN 

Die Potenzialfläche 1 grenzt unmittelbar an das bestehende 13 ha große 
Vorranggebiet Windenergienutzung (VR WEN) GF 5 an. Dort sind 3 
Windenergieanlagen (WEA) in Betrieb. Darüber hinaus ergeben sich 2 weitere 
Potenzialflächen im räumlich-funktionalen Zusammenhang. 
Die Potenzialflächen bieten die Möglichkeit der Erweiterung dieses VR WEN. 

Anzahl der 
Potenzialflächen 
Windenergienutzung 

43 

Größe  295 298 ha 

Windhöffigkeit in 
150 m Höhe  

6,91 bis 7,27 m/s 

 

Erschließung Zentral durch die Potenzialfläche 1 verläuft von West nach Ost die K 26, von 
der mehrere befestigte Wirtschaftswege das Gebiet erschließen. Durch den 
westlichen Bereich der Potenzialfläche verläuft die stillgelegte 
Eisenbahnstrecke der OHE, die im RROP als VB sonstige Eisenbahnstrecke 
festgelegt ist.  

Am nordöstlichen Rand der Potenzialfläche 2 verläuft die K 91, von der 
mehrere Wirtschaftswege das Gebiet erschließen. 

Die Potenzialfläche 3 liegt zwischen zwei Waldgebieten. 

Die Potenzialflächen sind durch mehrere Wirtschaftswege erschlossen. 

Netzaufnahme-
kapazität 

Die Netzaufnahmekapazität ist eingeschränkt. Sie kann nach Aussage des 
Netzbetreibers hergestellt werden. 

 

 

Das Gebietsblatt nimmt an der zweiten Offenlage des RROP 2008 – 1. 
Änderung „Weiterentwicklung der Windenergienutzung“ - Entwurf teil, weil 
sich die Gebietsabgrenzung des Vorranggebiets Windenergienutzung ändert 
(siehe auch Karte 5). 
 
Der Plangeber macht von § 3 Abs. 6 Satz 1 Niedersächsisches 
Raumordnungsgesetz (NROG) Gebrauch, wonach Einwendungen nur zu den 
geänderten Texten (in roter oder grüner Schrift dargestellt) bzw. zu geänderten 
räumlichen Abgrenzungen möglich sind (siehe Änderungsbereiche in Karte 5).  
 
Für Stellungnahmen zu nicht geänderten Texten (in schwarzer Schrift 
dargestellt) bzw. zu nicht geänderten räumlichen Abgrenzungen (siehe Karte 5) 
gilt die Präklusionswirkung gemäß § 3 Abs. 4 NROG. 
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Bewertung: 
-- = sehr negativ (+) = mit Einschränkungen positiv ! = Prüfung erfolgt in Kapitel 3 
- = negativ + = positiv    

(-) = mit Einschränkungen negativ ++ = sehr positiv    
0 = indifferent       

3 

2. Abwägungsrelevante Belange im Rahmen der Einzelfallprüfung 
2.1 Belange des Natur- und Artenschutzes Bewer-

tung 

Die Prüfung folgender Belange erfolgt in Kapitel 3: 

- Ein großer Teil der Potenzialfläche 1 wird im westlichen Teil durch ein VB Natur und 
Landschaft überlagert, dass gleichzeitig gemäß NLWKN als Gebiet für Brutvögel – 
Status offen deklariert ist. 
 

! 

2.2 Belange des Denkmalschutzes 
Keine  

2.3 Belange des / der Landschaftsbildschutzes / Erholung / Sozialverträglichkeit 
Die im VR WEN GF 5 vorhandenen drei WEA stellen eine Vorbelastung der Landschaft dar. 
Ebenso die einzelne WEA südlich der K 26 auf dem Finkenberg. Ihr Standort liegt außerhalb 
der Potenzialfläche 1. 

Die Prüfung folgender Belange erfolgt in Kapitel 3: 

- Innerhalb der Potenzialfläche 3 ist ein VB Erholung festgelegt. 

 

0 

 

 

! 

2.4 Wasserrechtliche und forstwirtschaftliche Belange 
Die Potenzialflächen liegen vollständig in einem VR Trinkwassergewinnung. Die 
Windenergienutzung ist mit den wasserwirtschaftlichen Belangen vereinbar (siehe Kapitel 
E 2.1.4.4.1 der Begründung). 
 
Die Prüfung dieses Belangs erfolgt in Kapitel 3: 

An die Potenzialfläche 1 grenzt südöstlich ein größeres VB Wald an. Im Norden und Westen 
befinden sich angrenzend an die Potenzialfläche zwei kleinere VB Wald. An die 
Potenzialfläche 2 grenzt südwestlich ein größeres VB Wald an. Die Potenzialfläche 3 ist 
vollständig von einem VB Wald umgeben. Die Potenzialfläche 43 wird im Norden und Süden 
durch Wald begrenzt.  

0 

 

 

(-) 

 

 

! 

2.5 Sonstige Festlegungen gem. RROP 
Im Bereich der Potenzialflächen 1 und 3 4 ist im RROP teilweise ein VB Landwirtschaft 
(aufgrund besonderer Funktion der Landwirtschaft) festgelegt. Eine Beeinträchtigung der 
Funktion ist aufgrund von Flächenverlusten durch Windenergieanlagen hier nur in geringem 
Maße zu erwarten. Die Windenergienutzung ist mit dieser Festlegung vereinbar (siehe 
Kapitel E 2.1.4.5.2 der Begründung). 

0 

2.6 Technische Belange 
Entlang der K 26 und der K 96 sowie dem VB sonstige Eisenbahnstrecke ist die 
Windenergienutzung aufgrund einzuhaltender Abstände eingeschränkt. Dieses 
Abstandserfordernis führt aber nicht zum Wegfall der übrigen Potenzialflächen, so dass noch 
genügend Fläche für eine Windenergienutzung vorhanden ist. 

(-) 
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2.7 Sonstige Belange 
Keine + 

2.8 Sonstige Beurteilungsgrundlagen 
Um eine Einkreisung der Ortschaft Tülau zu vermeiden, kommt das 120°-Kriterium zur 
Anwendung. Dadurch entfällt die Potenzialfläche 3 und die Potenzialflächen 2 und 4 teilweise 
im westlichen Bereich für eine mögliche Festlegung als VR WEN. Nach Anwendung dieses 
Kriteriums ist keine der benachbarten Ortschaften mehr als 120° durch das potenzielle VR 
WEN plus des bestehenden VR WEN GF 5 eingekreist. 

Die Anwendung der Maximallänge von 4 Kilometern für VR WEN führt ausgehend von der 
nördlichsten Gebietsgrenze in Potenzialfläche 1 zum Wegfall der Potenzialflächen 3 und 4, 
da hier das Abstandsmaß nicht eingehalten ist. 
Die Potenzialfläche1 bietet die Möglichkeit einer kompakten Ausplanung des Gebietes als 
VR WEN. Die Potenzialfläche 2 hält zwar den räumlich-funktionalen Mindestabstand von 500 
m zwischen Potenzialflächen ein, erscheint aber von der Potenzialfläche 1 losgelöst. 
Keine 

(-) 

 

+ 

2.9 Zusammenfassende Bewertung der Potenzialfläche bzw. des aus der 
Potenzialfläche identifizierten Gebietes für die mögliche Festlegung als 
Vorrang- oder Eignungsgebiet Windenergienutzung 

Bewer-
tung 

Vor dem Hintergrund der zuvor geprüften Belange istsind die Potenzialflächen 1 
grundsätzlich für eine Windenergienutzung geeignet. 
Aufgrund der Windhöffigkeit von mehr als 6,91 m/s ist eine grundsätzliche Eignung für die 
Windenergienutzung innerhalb der Potenzialfläche vorhanden. 
In Bezug auf die Ortschaft Tülau kommt das 120°-Kriterium zur Anwendung, um eine 
Einkreisung dieser Ortschaft zu vermeiden. Dadurch entfällt die Potenzialfläche 3 und die 
Potenzialflächen 2 und 4 teilweise im westlichen Bereich für eine mögliche Festlegung als 
VR WEN. 
Die Anwendung der Maximallänge von 4 Kilometern für VR WEN führt ausgehend von der 
nördlichsten Gebietsgrenze in Potenzialfläche 1 zum Wegfall der Potenzialflächen 3 und 4, 
da hier das Abstandsmaß nicht eingehalten ist. 
Durch den Verlauf der ehemaligen noch nicht entwidmeten OHE-Eisenbahnlinie Wittingen – 
Rühen undsowie der K 26 und der K 96 ist die Windenergienutzung teilweise eingeschränkt. 

Die Potenzialflächen 1 bietent die Möglichkeit einer kompaktenüber die im Planungskonzept 
vorgesehenen maximalen Längsausdehnung hinausgehende Ausplanung des Gebietes als 
VR WEN, an die ggf. nach Umweltprüfung (Kap. 3) eine Anpassung erfolgen muss. 

+ 
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Karte 2: Potenzialflächenkulisse nach Abwägung relevanter Belange 
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3. Gebietsbezogene Umweltprüfung 
3.0 Umweltmerkmale / Umweltzustand und Vorbelastungen 
Die Potenzialfläche für die Erweiterung des bestehenden Windparks GF 5 befindet sich im äußersten 
Osten der naturräumlichen Haupteinheit „Lüneburger Heide“ im Übergangsbereich zu den Naturräumen 
„Wendland und Altmark“ sowie dem „Weser-Aller Flachland“. Als Teil des Landschaftsraums der 
„Ostheide“ ist der Betrachtungsraum von einem leicht welligen, eiszeitlich geformten Relief geprägt. Auf 
der Potenzialfläche variiert die Geländehöhe zwischen 80 und rd. 72 m ü. NN. Geologisch liegt die 
Potenzialfläche im Bereich anstehender Geschiebedecksande der Weichsel-Kaltzeit über 
saalezeitlichen glazifluviatilen Sanden, auf denen sich mehrheitlich Podsol-Braunerden entwickelt 
haben, welche in Tal- und Senkenlagen teilweise vergleyt sind. Die Landschaft unterliegt einer intensiv-
ackerbaulichen Nutzung und ist innerhalb der Potenzialflächen weitgehend ausgeräumt. Im Umkreis von 
max. 5 km schließen sich jedoch nahezu in alle Richtungen teils weiträumige, überwiegend Kiefer 
geprägte Wälder an das Gebiet an.  

Relevante landschaftliche Vorbelastungen gehen von dem bestehenden Windpark (GF 5) mit drei 100 m 
hohen WEAn (2 MW-Klasse) im Osten der Potenzialfläche, von einer einzelnen 85 m hohen WEA 
(500 kW) südlich des alten Tülauer Bahnhofs und der Biogasanlage Tülau (Produktion für 1 MWel 
BHKW-Leistung) aus. Die aufgegebene alte Bahnstrecke in Richtung Oebisfelde stellt hingegen keine 
relevante Vorbelastung dar.  

3.1 Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf die 
Schutzgüter 

Bewert
ung 

3.1.1 Bevölkerung, Gesundheit des Menschen 

Das bestehende VR WEN GF 5 hält im Südosten den im gesamträumlichen 
Planungskonzept angesetzten 1.000-m-Abstand zur Ortschaft Zicherie nicht ein. Um ein für 
das gesamte Verbandsgebiet einheitliches Schutzniveau zu gewährleisten, wird dringend 
empfohlen, den Abstand des Bestandsgebiets an dieser Stelle auf 1.000 m zu vergrößern. 

Unter anderem ausgelöst durch die große Längsausdehnung der zudem in drei Teilflächen 
untergliederten Potenzialfläche von über 5 km ergibt sich für die minimal 1 km entfernte 
Siedlung Tülau eine optische Bedrängung durch eine räumliche Umfassung durch 
potenzielle WEA. Vom östlichen Ortsrand aus gesehen wird nahezu die Hälfte des 
sichtbaren Horizonts und damit in etwa das komplette menschliche Sichtfeld von pot. WEA 
verstellt. Eine derartige Umfassung der Ortslage durch die Windenergienutzung ist nicht 
erwünscht (vgl. Kap. E 2.1.4.3.5 der Begründung), daher sollte auf die beiden südlichen 
Teilflächen verzichtet werden. 

Die nordöstlich und nordwestlich der Potenzialfläche gelegenen Ortschaften Brome und 
Voitze können an ihren südlichen Ortsrändern bei tiefstehender Sonne durch Schattenwurf 
und Reflexionen der WEAn beeinträchtigt werden. Weitere visuelle Störungen können sich 
am östlichen Ortsrand von Tülau (morgens) und den westlichen Ortsrand von Zicherie 
(abends) ergeben. Da der vorsorgeorientierte Mindestabstand zu geschlossenen Siedlungen 
des baurechtlichen Innenbereichs von 1.000 m für die Erweiterungsflächen jedoch 
eingehalten wird, ist eine übermäßige, unzumutbare Störung nicht zu erwarten. Die Ortschaft 
Brome ist zudem durch verschiedene kleinere Gehölze teilweise von der Potenzialfläche 
abgeschirmt. 

 

3.1.2 Pflanzen und Tiere (biologische Vielfalt) 

Im Rahmen der für die gesamte Potenzialfläche durchgeführten avifaunistischen 
Übersichtskartierung aus dem Jahr 2013 wurden verschiedene Brutreviere des Rotmilans 
festgestellt und im Rahmen der Abwägung zum 1. Entwurf der RROP-Änderung 
berücksichtigt. Im Zuge des Beteiligungsverfahrens ergaben sich indes zahlreiche weitere 
ernst zu nehmende, jedoch teilweise auch widersprüchliche, Hinweise zu weiteren 
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Brutvorkommen des Rotmilans und anderer windkraftempfindlicher Vogelarten. Aus diesem 
Grund hat der ZGB im Jahr 2014 eine ergänzende Nachkartierung der Potenzialfläche 
vorgenommen, um diesen Hinweisen nachzugehen und etwaige Widersprüche aufzulösen. 

Im Rahmen der Nachkartierung wurden im Umfeld der Potenzialfläche insgesamt fünf 
Brutreviere des Rotmilans sowie ein Revier des Schwarzmilans festgestellt. Die 
abgegrenzten Reviere konzentrieren sich insbesondere auf das Umfeld der Heidlandfuhren 
und die Ohre-Niederung. Ein im Beteiligungsverfahren angezeigter Brutplatz des Rotmilans 
in einem kleinen Waldstück am alten Bahnhof im Norden der Potenzialfläche stellte sich 
indes nach Prüfung von genetischem Material aus dem Horst als derzeit unbesetzter 
Brutplatz des Mäusebussards heraus. Ein Brutvorkommen des Rotmilans besteht hier nicht. 
Im Bereich der südlichen Teilflächen sowie südlich der K 26 im Umfeld der Heidlandfuhren ist 
aufgrund der Überlagerung der Potenzialfläche mit eng benachbarten und sich teilweise 
überlappenden Brutrevieren des Rotmilans (in einem Fall zusätzlich Schwarzmilan) sowie 
der zusätzlich erhöhten Eignung als Nahrungshabitate mit hoher Wahrscheinlichkeit vom 
Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu rechnen. Hier 
besteht ein außerordentlich hohes Konfliktpotenzial. Nördlich der K 26 wurden indes nach 
2013 auch in 2014 keine Brutreviere (Kernhabitate) des Rotmilans festgestellt. Im 
Zusammenhang mit der hier geringeren Habitateignung ist nördlich der K 26 daher von einer 
deutlich verminderten Flugaktivität des Rotmilans auszugehen, sodass ein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko hier sehr unwahrscheinlich ist. Dennoch kann es aufgrund der im 
näheren Umfeld hohen Bestandsdichte des Rotmilans in Abhängigkeit von der Landnutzung 
und insbesondere zu Zeiten von Feldarbeiten zu einer zeitlich begrenzten Häufung von 
Nahrungsflügen auch nördlich der K 26 kommen, sodass auch im Falle eines – 
erforderlichen – Verzichts auf die Teilflächen südlich der K 26 ein mäßiges Konfliktpotenzial 
verbleibt.  

 ein Brutrevier zweier Rotmilan-Brutpaare abgegrenzt, welche vermutlich in den Kohlstellen 
brüten. Das Revier überlagert sich mit einem großen Teil der Potenzialfläche 02 ganz im 
Südwesten der potenziellen Erweiterung. In diesem Bereich kann ein signifikant erhöhtes 
Kollisionsrisiko für die beiden Brutpaare nicht ausgeschlossen werden. 

Aus einer Stellungnahme des NABU Kreisverbands Gifhorn geht hervor, dass sich innerhalb 
der südlich der K 26 gelegenen Heidlandfuhren (im RROP als VB Wald festgelegt) eine 
Brutstätte des Schwarzstorch befindet, welche aufgrund der Nähe der Heidlandfuhren zu der 
Potenzialfläche im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen wäre. Die Angabe des NABU 
wurde im Zuge der Nachkartierung 2014 unter Einbezug des zuständigen 
Schwarzstorchbetreuers überprüft und konnte nicht bestätigt werden. Sowohl die 
Beobachtungen von Flugbewegungen der Art als auch eine Horstsuche blieben erfolglos 
bzw. wiesen nicht auf ein Brutvorkommen in den Heidlandfuhren hin. Überdies besitzt das 
Waldgebiet laut den Gutachtern nur ein geringes Horstpotenzial, sodass eine 
Schwarzstorchbrut als sehr unwahrscheinlich einzuschätzen ist.  

Im Zuge der Nachkartierung wurde am Südrand der Heidlandfuhren einmalig ein Seeadler 
beobachtet. Die lokale Bürgerinitiative berichtet ferner von regelmäßigen Überflügen im 
Bereich der Potenzialflächen. Es handelt sich vermutlich um im Drömling brütende 
Exemplare, deren bekannte Brutstätten mindestens 8 km von der Potenzialfläche entfernt 
liegen. Angesichts der nur sporadischen Beobachtungen sowie fehlender 
Hauptnahrungshabitate im näheren Umfeld der Potenzialfläche sind das Vorliegen eines 
Hauptflugkorridors und damit ein pot. signifikant erhöhtes Tötungsrisiko auszuschließen. 

Aus der Bevölkerung liegen für den Raum Tülau/Zicherie Hinweise auf weitere Vorkommen 
windkraftempfindlicher Arten vor. Zum einen betrifft dies einen westlich von Tülau brütenden 
Rotmilan. Der Horststandort befindet sich in mindestens rd. 2 km Entfernung zur 
Potenzialfläche. Der vom NLT empfohlene vorsorgeorientierte Mindestabstand von 1.000 m 
wird deutlich eingehalten, sodass eine signifikant erhöhte Kollisionsgefährdung 
ausgeschlossen werden kann. Als weitere abwägungsrelevante Art wird die Rohrweihe 
genannt, welche den Angaben zufolge  Ein traditioneller Brutplatz der Rohrweihe nördlich 
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des Croyaer Sees brütetwurde nach Erkenntnissen der Nachkartierung durch 
unsachgemäße Pflege der Uferbereiche des Sees zerstört. Aufgrund der geeigneten 
Biotopstrukturen ist jedoch von einer Wiederbesiedlung auszugehen. Die Mindestentfernung 
des Nordufers des Croyaer Sees zur Potenzialfläche beträgt ca. 500 mknapp 800 m. Der 
vom NLT empfohlene vorsorgeorientierte Mindestabstand von 1.000 m wird deutlich 
unterschritten. Gleichwohl liegen für die Rohrweihe laut DNR (2012) trotz nachweisbarer 
Nutzung von Windparkflächen als Jagdrevier und intensiver Suche nach Kollisionsopfern 
kaum bekannte Kollisionen (deutschlandweit 9 seit 1995) vor, sodass von einem abseits des 
Brutplatzes geringen Kollisionsrisikos auszugehen ist. Der – auch seitens derSo empfehlen 
bspw. auch die „Tierökologischen Abstandskriterien für die Errichtung von 
Windenergieanlagen in Brandenburg“ des LUGV (2010) postulierte – hier bestehende 
Abstandlediglich einen Mindestabstand von 500 m ,wird welcher hier deutlich eingehalten 
wird. daher als ausreichend angesehen, um sSchwerwiegende artenschutzfachliche 
Konflikte im Zusammenhang mit der Rohrweihe zu vermeidensind daher auszuschließen.  

Für den Bereich südlich Brome und westlich von Zicherie liegen aus der Bevölkerung 
Hinweise auf eine wiederkehrende Nutzung durch ziehende Kraniche sowie Wildgänse vor. 
Auch wenn es sich beim Kranich um einen Schmalfrontzieher handelt, der in der Regel 
bestimmte Korridore nutzt, so sind diese Zugkorridore doch derart breit, dass ein 
Umfliegen/Ausweichen bei ausreichend weit voneinander entfernten Windparks (mind. 3-
5 km) möglich ist. Der Kranichzug findet darüber hinaus nur selten, bei schlechten 
Witterungsbedingungen, die mehrheitlich gemieden werden, in niedrigen Höhen zwischen 50 
und 150 m statt, was die Kollisionsgefährdung deutlich einschränkt. Verdichtungen über 
einzelnen Bereichen von Landkreisen sind als zufällig einzustufen (vgl. Naturkundliche 
Beiträge LK Uelzen Nr. 3, S. 113-127). Da darüber hinaus keine markante Leitstruktur 
(großes Fließgewässer oder Waldgürtel in Flugrichtung) im Bereich der Potenzialfläche 
erkennbar ist, erscheint eine erhebliche Beeinträchtigung äußerst unwahrscheinlich. Auch 
handelt es sich nach den vorliegenden Informationen im Bereich der Potenzialfläche nicht 
um ein Rastgebiet landesweiter oder zumindest regionaler Bedeutung. Darüber hinaus 
unterliegen die vom Kranich genutzten Rastflächen (abseits von Schlafplätzen und 
traditionellen großen Rastgebieten, um welche es sich hier offensichtlich nicht handelt) einer 
starken räumlichen Variabilität, welche sich am jeweils vorhandenen Nahrungsangebot auf 
den Äsungsflächen orientiert. Eine gegenüber dem Umfeld erhöhte Bedeutung als 
Rastgebiet ist daher nicht erkennbar. 

Die Potenzialfläche liegt innerhalb eines Verbreitungsschwerpunktes des in Niedersachsen 
vom Aussterben bedrohten Ortolans. Grundsätzlich gelten Singvogelarten als gegenüber 
WEA weitgehend unempfindlich. Diese Grundannahme konnte im Rahmen einer Studie von 
STEINBORN & REICHENBACH (2012) auch für den Ortolan bestätigt werden. Für den Ortolan 
können der Studie zufolge weder Bestandsabnahmen noch Meidungsverhalten aufgrund von 
Windenergienutzung nachgewiesen oder auch nur vermutet werden. Eine Beeinträchtigung 
des Ortolans durch die geplante Erweiterung des VR WEN GF 5 ist somit auszuschließen. 

Die Potenzialfläche ist zu 100 % Teil der Förderkulisse FM-Nr. 432 „Vogel- und sonstige 
Tierarten der Feldflur“ des niedersächsischen Kooperationsprogramms Naturschutz. Die 
Windenergienutzung steht grundsätzlich nicht im Widerspruch zu den vom NLWKN 
angegebenen Förderbedingungen und Förderzielen, sodass die Lage innerhalb der 
Förderkulisse 432 der geplanten Erweiterung nicht entgegensteht. Gleichwohl ist die Lage 
der Potenzialfläche innerhalb der Förderkulisse ein Hinweis auf eine möglicherweise erhöhte 
Eignung der Flächen als (Nahrungs-)Habitat bestimmter windkraftempfindlicher Arten der 
Feldflur (u.a. Wiesenweihe). , die auf nachfolgender Ebene vertiefend zu untersuchen 
ist.Einen zusätzlichen Hinweis auf eine mögliche Bedeutung der Potenzialfläche für die 
Wiesenweihe liefert zudem der nur knapp 500 m entfernte Wiesenweihenschwerpunktraum 
östlich der B 244 im Bereich der Ohre-Aue (auch FFH-Gebiet). Laut avifaunistischem 
Gutachten gehört die gesamte Potenzialfläche vermutlich zum Aktionsraum der 
Wiesenweihe (als Jagdhabitat), jedoch bestehen keine Hinweise auf Brutvorkommen. Da die 
Wiesenweihe lediglich im direkten Umfeld des Brutplatzes (bis 500 m Entfernung) als 
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kollisionsgefährdet gilt (vgl. u.a. DNR 2012) und auf Nahrungsflügen angesichts der 
niedrigen Flughöhe ungefährdet ist, können schwerwiegende Konflikte nach derzeitigem 
Kenntnisstand ausgeschlossen werden. Gleichwohl ist diese Art im Zuge der nachgelagerten 
Verfahren detailliert hinsichtlich möglicher dann bestehender Brutvorkommen im Bereich der 
Potenzialfläche zu untersuchen, da eine Ansiedlung aufgrund des nahe gelegenen 
Schwerpunktvorkommens nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Das 
Konfliktpotenzial nimmt daher auf der Potenzialfläche von West nach Ost zu. 

Die Westhälfte der Potenzialfläche überschneidet sich mit einem Brutvogellebensraum der 
NLWKN-Erfassung von 2010 (im RROP aus diesem Grund als Vorbehaltsgebiet Natur und 
Landschaft festgelegt), der jedoch noch unbewertet ist. Im Datensatz von 2006 ist 
demselben Gebiet eine regionale Bedeutung beigemessen worden. Informationen zu einem 
Vorkommen windkraftempfindlicher Arten liegen jedoch nicht vor. Aufgrund der 
Biotopstrukturen (vorwiegend Acker) ist jedoch davon auszugehen, dass 2006 in erster Linie 
Offenlandarten wie Feldlerche, Kiebitz und möglicherweise Ortolan wertgebend waren. In 
Zusammenhang mit der gleichzeitigen Lage der Fläche innerhalb der o.g. Förderkulisse 432 
ist insbesondere dieser Bereich im Hinblick auf o.g. Arten auf nachfolgender Ebene 
vertiefend zu untersuchen. Die genannten Arten sind jedoch entweder unempfindlich oder 
nur gering empfindlich gegenüber WEA und weisen kein erhöhtes Kollisionsrisiko auf. Die 
erforderlichen Mindestabstände aufgrund eines Meideverhaltens von max. 200 m als 
Brutvogel können im Rahmen der konkreten Anlagenpositionierung berücksichtigt werden. 
Artenschutzrechtliche Konflikte sind derzeit nicht erkennbar, können jedoch aber nicht 
endgültig ausgeschlossen werden. Jedoch stehen bei Konflikten mit o.g. Arten wirkungsvolle 
Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen zur Verfügung, sodass unüberwindbare Konflikte 
ausgeschlossen werden können. 

3.1.3 Wasser 

Auf der Potenzialfläche sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Eine Beeinträchtigung 
ist somit auszuschließen. 

 

3.1.4 Landschaft 

Durch die großflächige Erweiterung des bestehenden VR WEN GF 5 wird das 
Landschaftsbild insbesondere östlich der bestehenden WEAn weiter technisiert. Die 
Potenzialflächen selbst sind jedoch weitgehend strukturarm und durch bestehende WEAn 
vorbelastet. Es handelt sich um ausgeräumte großflächige Ackerschläge. Eine schwer 
wiegende Beeinträchtigung vorhandener Qualität ist daher nicht erkennbar.   

Weitere Störungen ergeben sich auf der Potenzialfläche für die landschaftsbezogene ruhige 
Erholungsnutzung durch Schallemissionen und visuelle Störungen. Erheblich negative 
Auswirkungen sind insbesondere im Bereich der südlichen Potenzialteilflächen zu erwarten. 
Diese überlagern sich mit einem Vorbehaltsgebiet Erholung aus dem RROP. Das 
Vorbehaltsgebiet umfasst einen Komplex aus Wald, Acker und Grünland, welcher eine 
erhöhte landschaftliche Qualität aufweist und durch die direkt angrenzenden pot. WEAn 
technisch überprägt wird. Die große nördliche Auf der Potenzialfläche selbst ist aufgrund der 
Strukturarmut und der Vorbelastung des Gebiets jedoch nicht besonders empfindlich 
gegenüber WEA, sodass nicht mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen zu rechnen, da 
keine besondere Eignung/Qualität der Flächen für die regionale Erholung erkennbar ist.  

Durch die großen Maximalhöhen heutiger Anlagen ist mit einer verstärkten Sichtbarkeit auch 
über das direkte Umfeld der Potenzialflächen hinaus zu rechnen. Insbesondere von der 
Ohre-Aue und dem „Grünen Band“ aus werden die zusätzlichen Anlagen aufgrund des 
geringen Wald- und Gehölzanteils weitgehend sichtbar sein. Aufgrund der Qualität dieser 
Bereiche ist hier mit teils deutlich negativen Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch 
eine technische Kulissenwirkung der WEAn zu rechnen. Die Fernsichtbarkeit der Anlagen ist 
hingegen aufgrund ausgedehnter Waldgebiete, die im RROP als VB Wald festgelegt sind, 
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deutlich herab gesetzt. 

3.2 Vermeidung / Minderung und Ausgleich von Umweltauswirkungen 
Zur Gewährleistung eines gesamträumlich einheitlichen Schutzniveaus von Siedlungsräumen des 
baurechtlichen Innenbereichs wurde der südöstliche Teil des bestehenden VR WEN GF 5 aus dem 
Vorrang entlassen. Hierdurch werden deutliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Menschen im 
Zusammenhang mit dem Bau potenzieller WEAn in diesem Bereich vermieden. 

Mit dem Ziel, den Abstand zu Grenzgraben und Ohre-Aue (Schwerpunktraum Wiesenweihe, Grünes 
Band) zu vergrößern, wurde die Potenzialfläche auf Empfehlung der gebietsbezogenen Umweltprüfung 
hin im Osten um ca. 33 ha als faunistisch und landschaftlich begründete Vermeidungsmaßnahme 
verkleinert. Der Abstand zur Ohre-Aue wird hierdurch um mehr als 600 m auf rd. 1.000 m vergrößert 
und das Konfliktpotenzial hinsichtlich Artenschutz und Landschaftsbild deutlich gemindert. 

Zum Schutz der beiden RotmilanbrutpaareAufgrund der vorliegenden Brutreviere von Rot- und 
Schwarzmilan im Umfeld der Heidlandfuhren sowie südlich Tülau und der insgesamt hohen Revierdichte 
südlich der K 26 wurden sowohl die beiden südlichen Potenzialteilflächen aus den pot. VR WEN entfernt 
als auch die nördliche Potenzialfläche bis auf die K 26 zurückgenommen. Auf diese Weise lassen sich 
im Zusammenhang mit Rot- und Schwarzmilan auftretende unüberwindbare artenschutzrechtliche 
Konflikte nach derzeitigem Kenntnisstand vermeiden. Überdies führen diese Maßnahmen dazu, dass 
die Ortschaft Tülau im Westen der Potenzialfläche deutlich entlastet wird und eine optische Bedrängung 
durch die räumliche Umfassung mit WEA ausgeschlossen werden kann.  im Südwesten des Gebiets 
wurde auf den von der Überschneidung betroffenen Teil der Potenzialfläche 2 mit dem Ziel verzichtet, 
artenschutzrechtliche Konflikte zu vermeiden. Aufgrund der geringen Restgröße der verbleibenden 
Potenzialfläche 2 wurde in der Folge auch unter dem Gesichtspunkt der Kompaktheit die gesamte 
Potenzialfläche 2 aus der Erweiterungsfläche entfernt. 

Zum Schutz insbesondere des Rotmilans ist im Zuge der Genehmigungsverfahren die Festlegung 
temporärer Abschaltzeiten während innerhalb des VR WEN stattfindenden landwirtschaftlichen 
Bodenbearbeitungen (insbesondere Erntetage) zu prüfen, da es in diesen Phasen aufgrund der im 
Umfeld hohen Besiedlungsdichte zu deutlich erhöhten Flugaktivitäten kommen kann. 

Als Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen sollte die Anlage von Gehölzstreifen entlang des östlichen Ortsrands 
von Tülau sowie des westlichen Ortsrands von Zicherie zur Sichtverschattung geprüft werden. 
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3.3 Zusammenfassende Bewertung der Potenzialflächen 

Vor dem Hintergrund der bereits durch Anwendung des gesamträumlichen Planungskonzepts erfolgten 
Alternativenprüfung sowie der vorliegenden gebietsbezogenen Umweltprüfung und unter 
Berücksichtigung der aus der Umweltprüfung resultierenden erheblichen Verkleinerung um 56 186 ha 
(>60 %) ist die Potenzialfläche GF 5 Brome Zicherie 01 (Erweiterung) aus Umweltsicht als 
Vorranggebiet für Windenergie geeignet.  
Aufgrund der Lage der Potenzialfläche innerhalb einer Förderkulisse des Kooperationsprogramms 
Naturschutz und der räumlichen Nähe zu naturschutzfachlich sensiblen Bereichen (hohe 
Besiedlungsdichte Rotmilan südlich der K 62, Ohre-Aue) ist jedoch mit einem im Vergleich zu anderen 
Standorten erhöhten naturschutzfachlichen Konfliktpotenzial zu rechnen. Auf nachfolgenden 
Planungsebenen bzw. im Rahmen des Zulassungsverfahrens sind daher in jedem Fall umfangreichere, 
vertiefende Untersuchungen zur Bedeutung der Potenzialflächebzw. Aktualisierungen der Daten für die 
Wiesenweihe und ggf. weitere windkraftempfindliche Arten der Acker- und Feldflur vorzunehmen. Des 
Weiteren sollte dem Brutverdacht für die Rohrweihe nördlich des Croyaer Sees nachgegangen werden, 
um das genaue Brutgebiet abzugrenzen und von einer Windkraftnutzung freizuhalten. Ggf.Mögliche 
Konflikte können jedoch aller Voraussicht nach durch geeignete Vermeidungs- und/oder CEF-
Maßnahmen gelöst werden. Darüber hinaus ist mit einem grundsätzlich erhöhten Bedarf an 
Vermeidungsmaßnahmen (u.a. kurzfristiges Abschalten) und/oder vorgezogenen 
Ausgleichsmaßnahmen zu rechnen. 

 

 

 

ungeeignet geeignet 
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Karte 3: Umweltzustand und Potenzialfläche nach Umweltprüfung 
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3.4 Natura 2000 Gebiete 

Die Potenzialfläche überschneidet sich nicht mit Gebietsfestlegungen des europäischen ökologischen 
Netzes Natura 2000. 

In minimal 1.000 m Entfernung befindet sich im Osten der Potenzialfläche das FFH-Gebiet „Ohreaue“ 
(DE 3230-331). Die laut Standarddatenbogen des Gebiets wertgebenden Arten sind gegenüber 
Windkraftanlagen unempfindlich. Eine Beeinträchtigung der Schutzziele des FFH-Gebiets ist 
auszuschließen. 

EU-Vogelschutzgebiete sind im Umkreis von 5 km um die Potenzialfläche nicht vorhanden. 

Die Planungen sind mit den Zielen des europäischen ökologischen Netzes Natura 2000 vereinbar. 
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4. Gesamtbeurteilung aus abwägungsrelevanten Belangen und 
gebietsbezogener Umweltprüfung 

 

Karte 4: Mögliches Vorrang- bzw. Eignungsgebiet nach Gesamtbeurteilung 
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Zusammenfassung der wesentlichen Prüfergebnisse Bewer-
tung 

Siehe die zusammenfassenden Bewertungen in Kapitel 2.9 und Kapitel 3.3. 

Nach der Windpotenzialstudie für den Großraum Braunschweig sind in der Potenzialfläche 
ausreichende Windgeschwindigkeiten für den wirtschaftlichen Betrieb raumbedeutsamer 
Windenergieanlagen vorhanden. Die Netzaufnahmekapazität ist eingeschränkt. Sie kann 
nach Aussage des Netzbetreibers hergestellt werden. 
Die Erweiterung des bestehenden VR WEN hat Vorrang vor der Entwicklung von 
benachbarten Potenzialflächen. 
Um eine Einkreisung der Ortschaft Tülau zu vermeiden, kommt das 120°-Kriterium zur 
Anwendung. Dadurch entfallen die Potenzialflächen 2 (teilweise) sowie 3 und 4 für eine 
mögliche Festlegung als VR WEN. 
Eine mögliche Bedeutung für die Wiesenweihe besitzt der nur knapp 500 m von der 
Potenzialfläche entfernte Wiesenweihenschwerpunktraum östlich der B 244 im Bereich der 
Ohre-Aue (auch FFH-Gebiet). Das Konfliktpotenzial nimmt daher auf der Potenzialfläche von 
West nach Ost zu. Da in diesem Bereich das Auftreten artenschutzrechtlicher 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht auszuschließen ist, entfällt diese Teilfläche 
entsprechend der Empfehlung der Umweltprüfung für die Festlegung eines VR WEN. 
Das Brutrevier zweier Rotmilan-Brutpaare überlagert sich mit einem großen Teil der 
Potenzialfläche 2 ganz im Südwesten der potenziellen Erweiterung. Da in diesem Bereich 
das Auftreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG nicht 
auszuschließen ist, entfällt diese Teilfläche entsprechend der Empfehlung der 
Umweltprüfung für die Festlegung eines VR WEN.Aufgrund der vorliegenden Brutreviere von 
Rot- und Schwarzmilan im Umfeld der Heidlandfuhren sowie südlich Tülau und der 
insgesamt hohen Revierdichte südlich der K 26 werden sowohl die beiden südlichen 
Potenzialteilflächen aus dem pot. VR WEN entfernt als auch die nördliche Potenzialfläche bis 
auf die K 26 zurückgenommen. Auf diese Weise lassen sich im Zusammenhang mit Rot- und 
Schwarzmilan auftretende unüberwindbare artenschutzrechtliche Konflikte nach 
§ 44 BNatSchG nach derzeitigem Kenntnisstand vermeiden. Überdies führen diese 
Maßnahmen dazu, dass die Ortschaft Tülau im Westen der Potenzialfläche deutlich entlastet 
wird und eine unzumutbare Beeinträchtigung durch eine Einkreisung mit WEA 
ausgeschlossen werden kann. 
Ein Teil des bestehenden VR WEN GF 5 wird im südöstlichen Bereich zurückgenommen, da 
hier der 1000-m-Abstand zur Ortschaft Zicherie nicht eingehalten ist. In diesem Bereich sind 
keine Windenergieanlagenstandorte vorhanden bzw. durch verbindliche Bauleitplanung 
gesichert. 
Die verbleibende Potenzialfläche 1 wird als Vorranggebiet Windenergienutzung in das 
Beteiligungsverfahren gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Statistik 

Merkmal  Größe in ha (Mögl.) WEA  

Anzahl 

(Potenzielle) installierte 
Leistung in MW 

 

Vorranggebiets- 

erweiterung 

113182 128 3624  

VR WEN Bestand 
(modifiziert) 

12 3 6  

Summe 125194 1511 4230  
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Karte 5: Änderungen der Potenzialflächenkulisse und der Vorranggebiete im überarbeiteten Entwurf 
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